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Die Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans Bodenseekreis 

wurde vom Kreistag nach einer öffentlichen Anhörung 
am 20. Dezember 2017 einstimmig beschlossen. 
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I. Textteil 
 
Der am 30.05.2011 vom Kreistag des Bodenseekreises verabschiedete Nahverkehrsplan 

wird zum Thema „Barrierefreiheit“ fortgeschrieben. Einzelne Kapitelabschnitte des derzeit 

gültigen Nahverkehrsplans werden ersetzt oder entsprechend ergänzt. Neben dem Themen-

komplex „Barrierefreiheit“ werden unter „Sonstige Änderungen“ kleinere Ergänzungen vorge-

nommen, die sich zwischenzeitlich aus der Bewertung im Rahmen von Genehmigungsver-

fahren bzw. konkreten Vorgaben des Regierungspräsidiums als Genehmigungsbehörde er-

geben haben (Seite 12). Die übrigen Inhalte des Nahverkehrsplans, mit den entsprechenden 

Zielsetzungen und Rahmenvorgaben behalten nach Beschlussfassung ihre Gültigkeit. 

 

 

Ergänzungen und Änderungen sind in Kursivschrift abgefasst. 
 
5.1.4  Barrierefreiheit 

5.1.4.1 Zielbestimmungen des BGG und des PBefG 

Das im Jahr 2002 verabschiedete Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG) definiert 

in § 4 Barrierefreiheit u.a. als „Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Einrichtungen für in ihrer 

Mobilität eingeschränkte Personen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-

schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe.“ Die Verkehrsinfrastruktur, die Fahrzeuge 

und die Verkehrsangebote im öffentlichen Personennahverkehr sollen nach diesen Vorgaben 

deshalb so geplant und gestaltet werden, dass eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit 

erreicht wird. Dies betrifft insbesondere die Zugänglichkeit zu den Haltestellen und Fahrzeu-

gen sowie die Bereitstellung von Informationen zur Nutzung der Angebote. Ein barrierefreier 

ÖPNV kommt nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern insbesondere auch älteren 

oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen, werdenden Müttern, Kindern und Fahrgäs-

ten mit kleineren Kindern, Kinderwagen, Fahrrädern oder Personen mit Traglasten zugute. 

Nach einer Untersuchung des Bundeswirtschaftsministeriums ist ein barrierefreier ÖPNV 

• für 10 %  der Bevölkerung unentbehrlich 

• für 30 – 40 % der Bevölkerung notwendig 

• für 100 %  der Bevölkerung komfortabel 

Quelle: Grundlagenuntersuchung des Bundeswirtschaftsministeriums „Barrierefreier Touris-

mus für Alle in Deutschland“, 09-2008, S. 11 (vgl. 10/30/100%-Regel, BMWi 2003, S. 13) 

 

Das novellierte Personenbeförderungsgesetz fordert in § 8 Absatz 3 „für die Nutzung des öf-

fentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 



Teilfortschreibung Nahverkehrsplan Barrierefreiheit 
 

- 7 - 

erreichen“ (bisher: „möglichst weitreichende…“). In den Hinweisen für die ÖPNV-Aufgaben-

träger der Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände wird darge-

legt, dass der Gesetzgeber bei dem Begriff der „vollständigen Barrierefreiheit“, die als politi-

sche Zielsetzung zu sehen ist, nicht von einer vollständigen Nachbesserung des bestehen-

den ÖPNV-Systems schon bis zum Jahr 2022 ausging, sondern von einer schrittweisen Um-

setzung im Rahmen anstehender Modernisierungs- und Investitionsmaßnahmen und –zyklen 

(Bundestagsdrucksache 17/7046, S. 12). Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitli-

che Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. 

 

5.1.4.2 Aspekte eines barrierefreien ÖPNV und deren Umsetzung 

Die wesentlichen Aspekte eines barrierefreien ÖPNV sind: 

• die Haltestelleninfrastruktur einschließlich deren Umfeld 

• die Gestaltung und Ausstattung der Fahrzeuge 

• Information und Kommunikation 

• sowie der Betrieb und Dienstleistungen 

Nur in deren Zusammenspiel kann Barrierefreiheit im ÖPNV auf Basis des Standes der 

Technik sichergestellt werden. Es reicht nicht, Haltestellen oder Fahrzeuge isoliert zu be-

trachten. Sie müssen auf der Basis örtlicher Gegebenheiten aufeinander abgestimmt sein 

und die relevanten möglichen Sinneseinschränkungen berücksichtigen. 

 

Ein Mensch ohne gesundheitliche Einschränkungen verfügt insgesamt über die fünf bekann-

ten Sinne Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen und Sehen mit welchen er seine Umwelt 

wahrnehmen kann. 

Die zur Orientierung wichtigsten Sinne sind Hören, Fühlen und Sehen. Das Zwei-Sinne-Prin-

zip setzt genau an dieser Stelle an. So sollen immer mindestens zwei der drei wichtigsten 

Sinne Informationen übermittelt bekommen. Deutlich wird dies am Beispiel eines blinden o-

der in der Sehfähigkeit eingeschränkten Menschen, welcher Informationen überwiegend über 

das Fühlen und Hören erhält. 

 

Für die genannten Aspekte eines barrierefreien ÖPNV besitzt der Nahverkehrsplan unter-

schiedliche Regelungstiefen. Er beschreibt zwar, wie die Forderung zur Herstellung der Bar-

rierefreiheit erreicht werden soll, der Landkreis als Aufgabenträger für den Bus hat hier aber 

nur teilweise direkte Zuständigkeiten und Einflussmöglichkeiten bezüglich der Umsetzung. 

 

Um der gesetzlichen Zielbestimmung gerecht zu werden, ist der Landkreis als Aufgabenträ-

ger auf die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren angewiesen. Dazu zählen insbesondere 

die Verkehrsunternehmen, sowie die Straßenbaulastträger, die für die vom ÖPNV genutzte 
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Infrastruktur zuständig sind. Dies sind in beträchtlichem Umfang die kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden. 

 

Auch Genehmigungsbehörden spielen eine wichtige Rolle. Sie prüfen im Rahmen der Linien-

verkehrsgenehmigung, ob diese im Einklang mit dem jeweiligen Nahverkehrsplan steht. Eine 

wichtige Rolle kommt auch dem Verkehrsverbund zu. Dies betrifft zum einen zentrale Funkti-

onen, wie z. B. die Fahrplanauskunft aber auch die Koordinierung kreisüberschreitender 

Maßnahmen. Die Belange der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste werden vom Fahrgast-

beirat des Verbundes und vom kommunalen Behindertenbeauftragten vertreten. 

 

5.1.4.3 Allgemeine Zielvorgaben und Standards 

Zur diskriminierungsfreien und angemessenen Berücksichtigung der Belange der Barriere-

freiheit ist es von elementarer Bedeutung, dass neben den Städten, Gemeinden und Ver-

kehrsunternehmen auch Verbände, Beauftragte und Beiräte der Betroffenen angehört und 

eingebunden werden. 

 

Um den Zugang zum Schienenverkehr so einfach wie möglich zu gestalten, sollen neue 

Schienenhaltepunkte barrierefrei errichtet werden. Vorhandene Stationen sollen, soweit die 

Zugangsanlagen noch Defizite aufweisen, mit entsprechenden Einrichtungen nachgerüstet 

werden. Bei Bahnstationen, deren Bahnsteige nicht ebenerdig erreichbar sind, sollte auch 

der Bau von Rampen geprüft werden, da diese neben der geringeren Störanfälligkeit eine 

größere Leistungsfähigkeit aufweisen. Diese ist insbesondere im Sommerhalbjahr vonnöten, 

wenn eine große Anzahl an Freizeitradlern – z.T. schwer bepackt – in der Bodenseeregion 

den Zug nutzen möchte und Aufzüge die notwendigen Kapazitäten nicht zeitnah zur Verfü-

gung stellen können. Sofern der verfügbare Raum dafür nicht ausreichend ist, wäre es auch 

denkbar, die Barrierefreiheit über Aufzüge herzustellen und für die anderen Nutzer zusätzlich 

Rampen mit einer größeren Steigung (bis zu 12 %) einzubauen. 

 

Zu den Bahnhöfen und Haltepunkten, die nicht oder nur bedingt barrierefrei sind, zählen im 

Bodenseekreis Bermatingen-Ahausen, Eriskirch, Friedrichshafen Stadt, Friedrichshafen Ha-

fen, Friedrichshafen Ost, Kehlen, Kressbronn, Langenargen, Markdorf (Baden), Sipplingen,  

Überlingen Therme und Uhldingen-Mühlhofen.  Die anderen Bahnhöfe und Haltepunkte 

konnten durch Modernisierung oder Neubau auf den Standard der Barrierefreiheit gebracht 

werden. Das Bahnhofsmodernisierungsprogramm von DB Station & Service und dem Land 

Baden-Württemberg sieht eine Modernisierung des Bahnhofs Friedrichshafen Stadt bis spä-

testens 2021 vor. Der barrierefreie Ausbau der übrigen Stationen ist anzustreben. 
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Niederflurige Fahrzeuge können im Busverkehr das Ein- und Aussteigen erleichtern und be-

schleunigen. Im Zuge der Neu- und Ersatzbeschaffung von Bussen sollen die Verkehrsunter-

nehmen den Anteil an niederflurigen Fahrzeugen in ihrer Fahrzeugflotte kontinuierlich erhö-

hen soweit Verkehrswege und Verkehrsanlagen dies zulassen. Im Hinblick auf eine wirt-

schaftliche Verwendung von Fahrzeugen kann für Verstärkerfahrten von diesem Grundsatz 

abgewichen werden. 

 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass auch die anzufahren-

den Bushaltestellen einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg ermöglichen. Im Bodenseekreis 

sind bisher nur wenige Haltestellen (geschätzt unter 3 %) barrierefrei ausgebaut. Insbeson-

dere beim Neu- bzw. Umbau von Bushaltestellen sind angeglichene Bordsteinkanten, weit-

gehend stufenlose Zugänge, Blindenleitstreifen und ausreichend große Warteflächen anzu-

streben. Auch wenn von Bussen befahrene Straßenzüge umgestaltet werden, sollte die bar-

rierefreie Umrüstung der betroffenen Bushaltestellen und die entsprechende Zuwegung di-

rekt berücksichtigt werden. Der Um- und Ausbau von Haltestellen fällt in der Regel in kom-

munale Baulast und entzieht sich daher dem direkten Einfluss des Landkreises als Aufga-

benträger für den ÖPNV. 

 

Im Rahmen der Nahverkehrsplanfortschreibung wurde unter Beteiligung der Kommunen und 

Verkehrsunternehmen und der Kreisbehindertenbeauftragten eine Priorisierung von Halte-

stellen, an denen ein barrierefreier Ein- und Ausstieg besonders notwendig ist, vorgenom-

men. 

 

Folgende Kriterien wurden für die Prioritätenbildung herangezogen: 

 

• Qualitative Bewertung des ÖPNV-Angebotes (Fahrtenzahl, Taktverkehr, Verknüpfun-

gen) 

• wichtige Ziele im Einzugsbereich der Haltestelle 

• Einrichtungen im Einzugsgebiet, die für Mobilitätseingeschränkte relevant sind (insbe-

sondere Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser und sonstige medizinische Einrichtungen, 

Behindertenwerkstätten, spezielle Bildungseinrichtungen) 

• Fahrgastaufkommen (Ein- und Aussteigerzahlen auf der Basis von Fahrgastschätzun-

gen, sonst Abschätzung anhand der Einwohner im Einzugsbereich) 

• Umfeldsituation mit Beurteilung der barrierefreien Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der 

Haltestelle 
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• allgemeine Dringlichkeit eines Haltestellenausbaus (z. B. unsichere Querungsstellen o-

der fehlende Aufstellflächen). 

 

Für einen möglichst flächendeckenden Ausbau werden folgende Leitsätze zum Vorgehen 

des barrierefreien Haltestellenausbaus zugrunde gelegt: 

 

• Barrierefreie Haltestellen an Einrichtungen, die von Personen mit eingeschränkter 
Mobilität frequentiert werden 
Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, sowie Behinderteneinrichtungen wurde jeweils 

eine Haltestelle zugeordnet, die barrierefrei ausgebaut werden sollte. 
 

• Barrierefreie Haltestellen an Busbahnhöfen und zentralen Umsteigepunkten 
 

• 1 – 3 barrierefreie Haltestellen pro Ort/Teilort nach Einwohnergrößenklassen 
In (Teil-) Orten mit mindestens 250 – 500 Einwohnern soll eine Haltestelle, in Orten bis 

7000 Einwohnern sollen bis zu drei Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Unter 

250 Einwohner wäre ein Ausbau i.d.R. unverhältnismäßig (Frequenz und Aufwand). 

 

• Gut frequentierte Haltestellen in Städten/Orten mit Stadtverkehren oder über 7000 
Einwohner 
In Stadtverkehren sollen gut frequentierte Haltestellen unter Berücksichtigung einer 

möglichst sinnvollen Erschließung von Einzugsbereichen barrierefrei ausgebaut werden. 

 

• Ein barrierefreier Ausbau scheidet aus an 

– Haltestellen für alternative Bedienformen, die oftmals mit Taxen und Kleinbussen 

durchgeführt werden; diese Fahrzeuge können keine Barrierefreiheit für alle Nutzer 

bieten 

– Haltestellen, in deren Zugang und Zuwegung auf absehbare Zeit keine Barrierefrei-

heit hergestellt werden kann. Hier läuft die Herstellung einer barrierefreien Haltestelle 

ins Leere. 

– Haltestellen bei denen ein Missverhältnis zwischen öffentlichen Nutzen und dem wirt-

schaftlichen Aufwand (einschl. Unterhaltung) zur Erreichung des Regelfalles der Bar-

rierefreiheit gegeben ist. 

– Haltestellen mit geringem oder sporadischem Fahrgastaufkommen wie zum Beispiel 

Bedarfshaltestellen, zeitlich befristete Haltestellen und außerörtliche Haltestellen. 
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Sofern Haltestellen für einen Ausbau nicht priorisiert sind, sollte bei anstehenden Bau-und 

Erneuerungsarbeiten im Straßen-/Haltestellenbereich dennoch angestrebt werden einen bar-

rierefreien Ausbau umzusetzen, zumindest aber eine befestigte Aufstellfläche für Hilfsmittel-

nutzer bei Mobilitätseinschränkungen einzurichten, die mit ausreichender Größe, geringer 

Längsneigung und ausreichender Höhe den Anstellwinkel einer Klapprampe so gering wie 

möglich hält. 

Der Bodenseekreis empfiehlt den jeweils zuständigen Stellen, insbesondere den Kommu-

nen, Planungen für entsprechende Ausbauten der priorisierten Haltestellen frühzeitig vorzu-

nehmen. Die priorisierten Haltestellen sind der Aufstellung im Anhang zu entnehmen. 

In dieser Aufstellung sind auch schon barrierefrei (teil-) ausgebaute Haltestellen enthalten.  

 

Bei den folgenden Texten des bisherigen NVP sind die Änderungen/Ergänzungen kur-
siv dargestellt. 
 

5.2.8 Fahrzeugausstattung 

Unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sollen niederflurige 

Fahrzeuge eingesetzt werden, die den Belangen von mobilitätsbeeinträchtigten Menschen ge-

recht werden. 

Dies erfordert möglichst: 

• Mindestens ein niveaugleicher Einstieg 

• Mindestens eine 1000 mm breite Tür (bei Doppeltüren ohne Mittelpfosten) 

• ausreichend dimensionierte Mehrzweckflächen gegenüber dieser Tür für Rollstühle, Kin-

derwagen, Rollatoren und Traglasten (eventuell mit Sicherungseinrichtungen) 

• ausreichend breite Durchgänge 

• erreichbare Haltegriffe 

• Ausstattung der Fahrzeuge mit genügend Haltewunschtasten 

• Kontrastreiche und taktile Gestaltung des Fahrzeuginnern, insbesondere für Haltestan-

gen, Griffe und Türen 

 

Bei gleicher wirtschaftlicher Ausgangslage sollen möglichst umweltfreundliche Fahrzeuge ein-

gesetzt werden.  

 

Die Fahrgastinformationen in und am Fahrzeug sollen folgende Anforderungen erfüllen: 

• Einheitliche, verständliche und gut lesbare Beschilderung mit Liniennummern (vorne, hin-

ten, rechte Fahrzeugseite) und Linienweg (mindestens Endziel vorne und an der rechten 

Fahrzeugseite). Neue Fahrzeuge sind mit elektronischen Fahrzielanzeigen auszustatten. 
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Ausnahmen sind bei Verstärker-, Ersatz- oder Sonderfahrten und flexiblen Bedienungs-

formen möglich.  

• Einsatz optischer und akustischer Informationssysteme (Haltestellenanzeige/–ansage). 

• Kennzeichnung mit dem Verbund-Logo 

 

Mit Zustimmung des Aufgabenträgers kann insbesondere im Rahmen von alternativen Bedien-

formen von den genannten Standards in der Fahrzeugausstattung abgewichen werden. Die 

Anforderungen der BOKraft bleiben hiervon unberührt. 

 

5.2.9 Haltestellengestaltung und Fahrgastinformation 

5.2.9.1 Haltestellengestaltung 

Ein qualitativ hochwertiger Linienbusverkehr bedarf einer Anpassung der Haltestellen an die 

fahrzeugtechnischen Möglichkeiten. Insbesondere der im Behindertengleichstellungsgesetz 

geforderte Einstieg von Menschen mit Behinderungen oder mobilitätseingeschränkten Perso-

nen „ohne fremde Hilfe“ ist nur in der Kombination eines Niederflureinstieges und einer ange-

glichenen Bordsteinkante zu realisieren. Eine gute Anfahrbarkeit der Haltestelle ist dabei 

eine Grundvoraussetzung, um geringe Spaltbreiten und Reststufen zwischen Fahrzeug und 

Bordstein gewährleisten zu können. Die Bushaltestelle sollte  einen Witterungsschutz, Sitz-

gelegenheiten und zudem eine ausreichend große Fahrgastaufstellfläche umfassen, die 

auch für Rollstuhlfahrer ausreichende Bewegungsfläche bietet, stufenfrei zugänglich und mit 

taktilen Orientierungshilfen (z. B. Bodenelemente mit Leistreifen für Menschen mit einer Seh-

behinderung) ausgestattet ist. Auch sollen bei Wartehallen und Überdachungen die Gehweg-

bereiche freigehalten werden und ausreichend große Rangierflächen sowie nicht störende 

Einbauten und Möblierung vorhanden sein. Eine kontrastreiche Gestaltung der Seiten und 

Rückwände der Wartehäuschen kann das Gefährdungspotenzial für Menschen mit einer 

Sehbehinderung reduzieren. Richtschnur für eine barrierefreie Haltestellengestaltung sind 

die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 

Hierzu können insbesondere folgende Hinweise und Regelwerke herangezogen werden: 

 

• FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Hinweise für barriere-

freie Verkehrsanlagen (HBVA), 2011 

• Deutsches Institut für Normung, Normenausschuss Medizin: DIN 32984, Bodenindikato-

ren im öffentlichen Raum, 2011 

• Deutsches Institut für Normung: E DIN 18040-3, Barrierefreies Bauen - Planungsgrundla-

gen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum, 2013 
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Wichtig im Zusammenhang mit dem Haltestellenaus- /neubau ist eine rechtzeitige Abstim-

mung mit den betroffenen Verkehrsunternehmen, da die Gestaltung u. a. auch von den ein-

gesetzten Fahrzeugen abhängt, und dem Kreisbehindertenbeauftragten. 

 

Weitere Maßnahmen für eine reibungslose Verkehrsabwicklung können in geeigneten Berei-

chen so genannte „Buskaps“ sein. Diese können die Verkehrssicherheit, aber auch die Ab-

wicklungsbeschleunigung verbessern und sind durch die bessere Anfahrbarkeit auch für die 

Barrierefreiheit vorteilhaft. Ebenfalls zur Abwicklungsbeschleunigung tragen zusätzliche Bus-

spuren und die Beeinflussung von Lichtsignalanlagen bei. 

 

Bei Haltestellen des Schienenverkehrs sollten Neubauten grundsätzlich so angelegt werden, 

dass der Zugang barrierefrei möglich ist. Da Aufzüge häufig defekt sind und bei hoher Nach-

frage Wartezeiten verursachen, sollten soweit technisch möglich, vorzugsweise Rampen mit 

für Rollstuhlfahrer und Radfahrer befahrbarer Neigung gebaut werden. Altanlagen sollten ent-

sprechend nachgerüstet werden. Der barrierefreie Ein- und Ausstieg in bzw. aus den Fahrzeu-

gen hängt auch vom eingesetzten Fahrzeugmaterial ab. Sind dessen Eingangsbereiche stu-

fenfrei, ist die Bahnsteighöhe an der Fahrzeugbodenhöhe zu orientieren. Für optimale Ein-

stiegsverhältnisse sollten dabei für die verbleibende Reststufe und den verbleibenden  Rest-

spalt Werte von maximal 5 cm angestrebt werden. Bei der Ausstattung von Schienenhaltestel-

len sind taktile Orientierungshilfen, ein Witterungsschutz mit Sitzgelegenheiten sowie Informa-

tionseinrichtungen obligatorisch. 

 

5.2.9.2 Fahrgastinformation 

Die Haltestelle als Zugangsstelle zum Öffentlichen Nahverkehr vermittelt dem Neu- und Gele-

genheitskunden häufig den Erstkontakt zum ÖPNV-System und muss daher als Visitenkarte 

für die am ÖPNV beteiligten Akteure verstanden werden.  

Im Rahmen der verbundbedingten Erstinvestitionen wurden 2006 bis 2008 etwa 2.700 Bus-

haltestellenschilder in den beiden Verbundlandkreisen durch optisch ansprechende und ein-

heitlich gestaltete Haltestellentypen ersetzt.  

 

Eine umfassende, aktuelle und ansprechende Fahrgastinformation ist das oberste Ziel der 

Haltestellenausstattung. Es wird erwartet, dass sich die Verkehrsunternehmen aktiv an der 

Aufrechterhaltung eines attraktiven und verbundeinheitlichen Auftritts des öffentlichen Nahver-

kehrs an seinen Zugangsstellen bemühen, wozu insbesondere die regelmäßige Instandhal-

tung und Reinigung der Haltestellenausstattungen zählt. 
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• Bushaltestellen werden durch ein Haltestellenschild (Zeichen 224 StVO) gekennzeichnet. 

Die Ausstattung und Gestaltung richten sich nach den Vorgaben des Verkehrsverbundes 

(Anhang 9). 

 

• An einer Haltestelle sind folgende Elemente der Fahrgastinformation obligatorisch: 

- Haltestellenname (Gemeinde / Ortsteil + Haltestelle) 

- Logo des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund 

- Liniennummer und Fahrziel jeder Buslinie, die an der Haltestelle abfährt 

- chronologischer, haltestellenbezogener Fahrplanaushang 

- Servicetelefonnummer des Busunternehmens 

• Folgende Elemente der Fahrgastinformation sind optional (je nach Ausstattung) zu be-

rücksichtigen: 

- Tarifaushang des Verkehrsverbunds 

- ggf. Aktionsplakate oder Liniennetzpläne 

- Haltestellenumgebungspläne 

- Platznummer 

- Warnblinkhinweis 

- Logos des Linienmarketings 

- sog. „Abschlussmodul“ mit Farbe und Logo des Stadtverkehrs 

• Die Fahrpläne müssen von der Schriftgröße her gut lesbar und die Informationen leicht 

verständlich sein. Die Aufhängung sollte in sinnvoller Höhe erfolgen. 

• Ein einheitliches Layout der Aushangfahrpläne im Regional- beziehungsweise Stadtver-

kehr erleichtert den Kunden das Lesen der Fahrpläne und ist nach den Vorgaben des 

Verbunds anzustreben. 

 

Bei der Konzeption und Anbringung von Fahrgastinformationen sind die Belange von mobili-

tätseingeschränkten Personen zu beachten. Menschen mit Behinderungen benötigen häufig 

auch bei der Planung und Durchführung ihrer Fahrten über das reine Fahrplanangebot hin-

ausgehende spezielle Informationen beziehungsweise Unterstützungen (Hinweise zur Zu-

gänglichkeit von Haltestellen und Fahrzeugen). Diese sollen umfassend zur Verfügung stehen. 

Der Einsatz niederfluriger Fahrzeuge ist in Fahrplänen bei den jeweiligen Fahrten entspre-

chend zu kennzeichnen. Mit zunehmendem barrierefreien Ausbau von Haltestellen sind auch 

technische Lösungen für eine barrierefreie Wegeführung anzustreben. Hierzu zählt auch die 

Weiterentwicklung der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) zu einem barrierefreien Rou-

ting. 
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Bei wichtigen Bushaltestellen sollen mittel- bis langfristig zusätzlich so genannte DFI-Anzeiger 

(Dynamische-Fahrgast-Information) angestrebt werden, die dem Fahrgast Informationen über 

nächstmögliche Abfahrt in „Echtzeit“ geben. Bei diesen Anzeigern, aber auch allgemein bei 

Druckerzeugnissen ist auf eine möglichst kontrastreiche Darstellung (Leuchtdichtekontrast 

von mind. 0,4) zu achten. 

 

Neben den allgemein zugänglichen Informationen im Vorfeld der Fahrt, an den Haltestellen 

und während der Fahrt werden individuelle abrufbare Informationen über mobile Endgeräte 

weiter an Bedeutung gewinnen. Das Angebot solcher Navigations- und Informationssysteme 

richtet sich allgemein an ÖPNV-Nutzer, bietet aber auch insbesondere sehbehinderten bzw. 

blinden Menschen eine Orientierungsmöglichkeit. Damit besteht auch an Haltestellen ohne 

visuelle und/oder akustische Fahrgastinformation eine Möglichkeit, Informationen zu erhalten. 

 

5.2.10 Kundenorientierung / Betriebs- und Störungsmanagement  

Um die Attraktivität des ÖPNV für die derzeitigen und potenziellen Nutzer zu erhöhen und 

Barrieren abzubauen, soll der Fahrgastservice weiter verbessert werden. 

 

• Beim Verkehrsverbund bodo soll ein Fahrgastbeirat eingerichtet werden. (Ziel ist umge-

setzt) 

• Der Internet-Auftritt von bodo soll im Hinblick auf Barrierefreiheit überprüft und angepasst 

werden 

• Von Mitarbeitern mit Kundenkontakt werden deutsche Sprachkenntnisse, höfliches, 

freundliches und respektvolles Auftreten, gute Tarifkenntnisse, lokale Netzkenntnis, die 

Kenntnis betrieblicher Besonderheiten (unter anderem Störungsmanagement, Notfall-

pläne) sowie die Einhaltung von Verhaltensregeln im Umgang mit mobilitätseingeschränk-

ten Personen erwartet. 

• Das Fahr- und Dienstpersonal sollte im Hinblick auf die besonderen Belange mobilitäts-

eingeschränkter Personen regelmäßig geschult werden (EU VO 18/2011 „Fahrgastrechte 

im Kraftomnibusverkehr“). 

• Rücksichtsvolles Heranfahren an Bussteige mit Vermeidung von großen Restspalten zwi-

schen Haltestellenbord und Fahrzeugeinstieg, ggf. Bedienen von Einstiegshilfen. 

• Auf Beschwerden und Anregungen soll innerhalb von einer Woche nach Bekanntwerden 

mit der abschließenden Beantwortung oder per Zwischenbescheid reagiert werden. Die 

Beantwortung erfolgt in der Regel durch das betroffene Verkehrsunternehmen, bei Anre-

gungen und Beschwerden grundsätzlicher oder netzübergreifender Art wird die Beantwor-
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tung durch den Verbund übernommen. Ein verbundeinheitliches Beschwerdemanage-

ment ist anzustreben. Die Servicetelefonnummer des Busunternehmens muss an der Hal-

testelle deutlich sichtbar angebracht sein. 

• Fundsachen sollen montags bis freitags an Werktagen abgeholt werden können. 

• Die Verkehrsunternehmen gewährleisten die Sauberkeit der Fahrzeuge innen wie außen. 

• Farbschmierereien im und am Fahrzeug sollen schnellstmöglich entfernt werden. 

• Eventuelle Außenwerbung muss so gestaltet sein, dass die Erkennbarkeit der Zugänge 

wie der Bedienelemente (Türöffner) auch für sehbehinderte Personen noch gewährleistet 

ist und nicht komfortmindernd wirkt. 

• Für die barrierefreie Nutzbarkeit von Infrastruktur und Fahrzeugen ist deren regelmäßige 

Wartung und Reinigung notwendig. Wenn z. B. Haltestellenkanten mit einer Eis- oder 

Schneeschicht bedeckt sind, ist ein dichtes Heranfahren durch den Bus nicht möglich. 

Auch taktile Leitsysteme sind nur nutzbar, wenn sie von Schmutz, Schnee und Eis frei-

gehalten werden.  

 

6.2 Finanzierung durch den Landkreis  

Das bisherige finanzielle Engagement des Landkreises für ÖPNV- und SPNV- Verbesse-

rungsmaßnahmen ist vielfältig. Es reicht von unterstützenden Maßnahmen für den Schienen-

verkehr über Tariffördermaßnahmen, Verbundausgleich, Infrastrukturverbesserungen bis  hin 

zum Fahrtenangebot. Die jeweiligen Maßnahmen werden vom Ausschuss für Nahverkehr 

beschlossen und im Haushaltsunterabschnitt „Schülerbeförderung und ÖPNV“ verankert. 

 

In den nächsten Jahren werden vor allem bereits bestehende beziehungsweise eingeleitete 

Schwerpunktmaßnahmen, sowie absehbare veränderte Rahmenbedingungen das finanzielle 

Engagement des Landkreises bestimmen. Eine der Schwerpunktaufgaben wird hierbei die 

weitere Entwicklung des Verkehrsverbundes sein. Diese Weiterentwicklung bezieht sich so-

wohl auf weitere Tarifkooperationen mit Nachbarverbünden beziehungsweise -landkreisen 

wie zum Beispiel auch auf das elektronische Fahrgeldmanagement, das vom Land auch als 

wichtiger Eckpfeiler und Voraussetzung für die künftige Verbundförderung gesehen wird. Ein 

weiterer Schwerpunkt kann sich aus der Vorgabe der vollständigen Barrierefreiheit bis 2022 

durch das PBefG ergeben. Daneben können beispielsweise auch aus dem Engagement für 

den Schienenverkehr im Zusammenhang mit dem Erhalt der BOB sowie der Elektrifizierung 

von Südbahn und Bodenseegürtelbahn finanzielle Verpflichtungen entstehen.  
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Absehbar veränderte Rahmenbedingungen sind unter anderen: 

• Weiterhin steigende Schülerbeförderungskosten und 

• längerfristig gesehen Aufwendungen, die sich aus der Funktion als für Dienstleistungs-

aufträge (Fahrtenangebote) zuständigen Aufgabenträger vor dem Hintergrund der EU-

VO 1370 ergeben können. 

• ÖPNV-Finanzierungsreform ab 2018 

• Vorgabe der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV ab 2022 

• Auslaufen der bisherigen Verbundförderung 2019 

 

 

Sonstige Änderungen 
 
 
5.2.4 Bedienung 
 
[.............] 
 

Angestrebter Mindestbedienungsumfang nach der Netzfunktion (siehe 5.2.3) 
(Fahrten ohne Verstärkerfahrten) 

Kate-
gorie 

Mo – Fr Sa So 

HVZ NVZ SVZ NVZ SVZ SVZ 

1 halbstünd-
lich bis 

stündlich 

stündlich bedarfs-ori-
entiert 

 
2-4 Fahrten 

stündlich bedarfs-ori-
entiert 

 
6-8 Fahrten 

zweistündlich 
(in Tages-

randlage be-
darfs-orien-

tiert) 
2 stündlich 

bis zwei-
stündlich 

zwei-stünd-
lich 

bedarfs-ori-
entiert 

 
2-4 Fahrten 

zwei-stünd-
lich 

bedarfs-ori-
entiert 

 
4-6 Fahrten 

bedarfs-ori-
entiert 

 
6-8 Fahrten 

3 bedarfs-ori-
entiert 

 
6-10 Fahr-

ten 

bedarfs-ori-
entiert 

 
2-4 Fahrten 

bedarfs-ori-
entiert 

 
1 Fahrt 

bedarfs-ori-
entiert 

 
4-6 Fahrten 

bedarfs-ori-
entiert 

 
1-2 Fahrten 

bedarfs-ori-
entiert 

 
4-6 Fahrten 

S halbstünd-
lich bis 

stündlich 

stündlich 
bis zwei-
stündlich 

bedarfs-ori-
entiert 

 
4-6 Fahrten 

stündlich 
bis zwei-
stündlich 

bedarfs-ori-
entiert 

 
6-10 Fahr-

ten 

bedarfs-ori-
entiert 

 
6-8 Fahrten 

 
Unter „Fahrten“ versteht man die Anzahl in Richtung und Gegenrichtung in Summe. Halb-
stündlich, stündlich und zweistündlich bedeutet in diesem Zeitraum je eine Fahrt in Richtung 
und eine Fahrt in Gegenrichtung. Sofern das aktuelle Verkehrsangebot (bodo Fahrplan und 
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Schülerfahrpläne) besser ist als die o. a. Mindestbedienungsstandards, dann gilt das aktuelle 
Verkehrsangebot als Mindeststandard (aktuelles Verkehrsangebot ist das Angebot zum Zeit-
punkt der Einleitung des Vergabe- bzw. Genehmigungswettbewerbs). Ist der Bedarf nach 
ÖPNV-Leistungen offenkundig und nachweislich geringer als die o. a. Mindestbedienungs-
standards, dann kann das Landratsamt von den Mindestbedienungsstandards sowie von den 
Verkehrs- und Betriebszeiten im Rahmen von Vergabe- und Genehmigungsverfahren abwei-
chen. Dies gilt insbesondere für Linien, deren Angebotsstruktur ausschließlich an den Belan-
gen des Schülerverkehrs ausgerichtet ist und für Sonntagsverkehre (Kategorie 3). 
 
Der in der Tabelle um den Begriff „bedarfsorientiert“ erweiterte Bedienungsumfang sieht vor, 
dass die angegebene Spannbreite je nach der zu erwartenden Nachfragesituation ausgestal-
tet werden kann und die Fahrlagen flexibel innerhalb der jeweiligen Verkehrszeiträume plat-
ziert werden können. 
 
Eine Verlagerung von bereits vorhandenen und nachgefragten Fahrplanangeboten in andere 
Verkehrszeiten und –tage zur Erreichung des Bedienungsumfangs sollte vermieden werden. 
Flexible Bedienangebote werden bei der Bewertung von Verkehrsangeboten im Vergleich 
mit einem festen Fahrplanangebot mit einer Abrufquote (Faktor) von 0,3 bewertet. 
 
 

[...........] 
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